Schenkungen/Erben

Summen, welche steuerfrei als Schenkung gewährt werden können

	 Beschenkte Person
	 Betrag in €                    

	Ehegatte
	         307 000

	Kinder
	         205 000

	Eltern/Großeltern
	           51 200

	Geschwister
	           10 300

	Cousins/Nichtverwandte
	             5 200


Zu beachten ist in steuerlicher Hinsicht, dass für den Beschenkten im Erbfall (der Schenker verstirbt und der Beschenkte wird Erbe) die Summe zunächst durch 10 zu teilen ist. Sind 10 Jahre nach der Schenkung verflossen, ist die oben erwähnte Summe in voller Höhe von der Erbschaftssteuer befreit. Ansonsten wird für jedes Jahr, welches an dem 10. fehlt, 1/10 auf die dann ererbte Summe aufgeschlagen. Übersteigt das Erbe dann die oben genannten Summen, ist von dem über-schießenden  Betrag Erbschaftssteuer zu zahlen.

